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lung gemäß § 157 Abs. 3 ZPO entscheiden, wenn es sich um 
Sachverhalte handelt, bei denen auch eine Klage nach § 28 
Abs. 3 ZPO als offensichtlich unbegründet abzuweisen wäre. 
Das trifft hinsichtlich der vom Kläger in der Berufung vor
getragenen 16 verschiedenen Vorfälle für vertragsstörendes 
Verhalten der Verklagten, die sich zum Teil wiederholt ha
ben sollen, nicht zu.

Entgegen der Auffassung des Bezirksgerichts ist auch 
nicht von vornherein ohne mündliche Verhandlung einschätz
bar, daß — die Richtigkeit des Vorbringens der Kläger un
terstellt — die detailliert vorgetragenen Verhaltensweisen 
der Verklagten oder ihrer Familienangehörigen keine erheb
liche Vertragsstörungen i. S. des § 314 Abs. 3 ZGB darstel
len.

Die g e m e i n s a m e  Nutzung des Grundstücks erfor
dert von beiden beteiligten Vertragspartnern besondere ge
genseitige Rücksichtnahme, Unterlassung störenden Verhal
tens gegenüber dem Mitnutzer und entsprechende Einwir
kung auf Familienangehörige. Darauf hatte das Kreisgeiricht 
bereits zutreffend hingewiesen.

Bei den Anforderungen an das vertragsgemäße Verhalten 
der Verklagten kann ferner nicht unberücksichtigt bleiben, 
daß ihr Interesse an der Mitnutzung des Grundstücks des 
Klägers sich vor allem aus der aktiven Ausübung des Was
sersports und der Möglichkeit zur Erholung in Wassernähe 
ergibt, während ihnen für weitere Erholung — u. a. auch für 
Feiern der erwachsenen Kinder der Verklagten, die durchaus 
geeignet sein können, die Interessen der Mitnutzer und der 
Mitbewohner des Hauses erheblich zu beeinträchtigen — das 
eigene, in unmittelbarer Nähe gelegene Grundstück zur Ver
fügung steht.

Uber die Berufung des Klägers hätte somit nicht ohne 
mündliche Verhandlung entschieden werden dürfen.

§ 48 ZGB.
Zur rechtlichen Beurteilung eines Vertrags, durch den sich 
ein Bürger verpflichtet, für einen Betrieb gegen Entgelt 
landwirtschaftliche Erzeugnisse aufzukaufen.
BG Neubrandenburg, Urteil vom 12. Juli 1984 — BZB 7/84.

Zwischen den Prozeßparteien bestand ein Vertrag vom 
14. November 1980 über den Aufkauf von Hühnereiern, 
Schlachtgeflügel, Kaninchen und Bienenhonig. Danach war 
die Verklagte als gewerblicher Provisionsvertreter für den 
Kläger, den VEB G., in der Gemeinde P. tätig. Sie hat eigen
verantwortlich Hühnereier und die obengenannten anderen 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse aufgekauft und die für die 
Ablieferung von Eiern vorgesehenen Futtermittel an die Ab
lieferer verkauft.

In § 6 des Vertrags sind die Bezahlung der aufgekauften 
Produkte, die Bereitstellung der Bargeldvorschüsse an den 
Aufkäufer, der Umgang mit diesem Bargeld sowie die Ver
antwortlichkeit des Aufkäufers geregelt. Nach § 6 Ziff. 4 ist 
der Aufkäufer für entstandene Verluste an den ihm über
gebenen Bargeldmitteln des VEB G. (Bargeldvorschuß) voll 
verantwortlich; er haftet mit seinem persönlichen Vermögen. 
Für die Aufkauftätigkeit zahlt der VEB G. eine Provision 
und für die Verteilung der Futtermittel eine Handelsspanne; 
die Beträge sind ebenfalls vertraglich vereinbart.

Bei einer Kassenkontrolle wurde bei der Verklagten eine 
Minusdifferenz festgestellt. Da die Verklagte nicht bereit war, 
den Minusbetrag zu erstatten, hat der Kläger beantragt, die 
Verklagte zur Zahlung der Minusdifferenz zu verurteilen. 
Das hat das Kreisgericht getan.

Gegen diese Entscheidung hat die Verklagte Berufung 
eingelegt und beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben 
und die Klage abzuweisen. Zur Begründung hat sie ausge
führt, sie sei nicht bereit, Schadenersatz zu leisten, weil sie 
den Fehlbetrag nicht verschuldet habe.

Der Kläger hat beantragt, die Berufung abzuweisen.
Die Berufung hatte keinen Erfolg.

Aus der Begründung:
Auf der Grundlage des vorliegenden Beweisergebnisses muß 
davon ausgegangen werden, daß die Verklagte bei ihrer Tä
tigkeit als Aufkäufer auf Provisionsbasis einen Fehlbetrag 
verursacht hat. Die vorgenommenen umfassenden Überprü
fungen schließen aus, daß es sich dabei um Verrechnungs- 
differenzen handelt. Vielmehr ist davon auszugehen, daß 
die Verklagte durch Verletzung von Pflichten aus dem Ver

trag Verluste an den ihr übergebenen Bargeldmitteln des 
Klägers verursacht hat.

Auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarung ist 
sie dafür voll verantwortlich und ersatzpflichtig. Das er
gibt sich aus § 6 Ziff. 4 des Vertrags. Ein Verschulden braucht 
nicht vorzuliegen und nachgewiesen zu werden. Insoweit geht 
die Verklagte in ihrem Vorbringen von einer fehlerhaften 
Rechtsauffassung aus.

Anspruchsgrundlage für die vom Kläger geltend gemachte 
Schadenersatzforderung bildet der abgeschlossene Vertrag. 
Es handelt sich dabei um ein Vertragsverhältnis, das im ZGB 
zwar nicht besonders geregelt ist, für das aber nach § 48 
Abs. 1 ZGB die allgemeinen Bestimmungen über Verträge 
gelten.

Die Prozeßparteien konnten in einem solchen Vertrag 
auch hinsichtlich der Verantwortlichkeit für eingetretene 
Schäden eine von der gesetzlichen Regelung abweichende 
Vereinbarung treffen (§45 Abs. 3 ZGB). Hinsichtlich des 
Umfangs des Schadenersatzes sind gemäß § 93 ZGB die Be
stimmungen für außervertraglich verursachte Schäden anzu
wenden (§§ 330 ff. ZGB). Das Kreisgericht hat somit zutref
fend auf der richtigen gesetzlichen Grundlage dem Schaden
ersatzantrag des Klägers entsprochen.
Anmerkung:
Dem Urteil des Bezirksgerichts kann nur im Ergebnis zuge
stimmt werden.

Der im vorliegenden Fall eine Rolle spielende Vertrag 
berechtigte und verpflichtete die Verklagte, im Auftrag und 
für Rechnung des Klägers gegen Zählung einer Provision 
Geschäfte abzuschließen: landwirtschaftliche Erzeugnisse
aufzukaufen und Futtergetreide zu verkaufen. Dabei obla
gen ihr bestimmte Sorgfaltspflichten, deren Verletzung die 
zivilrechtliche Verantwortlichkeit nach den getroffenen ver
traglichen Vereinbarungen im Zusammenhang mit den Be
stimmungen des ZGB zur Folge hatte.

Nach § 6 des Vertrags war der Kläger berechtigt, von der 
Verklagten ständig Rechenschaft über die ihr anverträuten 
Werte zu fordern. Hieraus ergab sich ihre Pflicht, den Ver
bleib der finanziellen Mittel, des gelieferten Futtergetreides 
und der aufgekauften landwirtschaftlichen Erzeugnisse dem 
Kläger auf Verlangen nachzuweisen.

Die Verklagte ist ihrer vertraglichen Rechenschafts- und 
Abrechnungspflicht in Höhe des Fehlbetrags nicht nachge
kommen. Hierin liegt ihre Pflichtverletzung, für die sie dem 
Kläger nach dem Vertrag i. V. m. §§ 82 Abs. 1, 93, 330 ff. ZGB 
einzustehen hat.

Nach dem vorliegenden Sachverhalt besteht keine Ver
anlassung anzunehmen, daß der Fehlbetrag durch Umstände 
eingetreten ist, die die Verklagte von der Verpflichtung zum 
Schadenersatz befreien könnten (§333 Abs. 1 ZGB).

Dem Bezirksgericht ist zwar darin zuzustimmen, daß der 
Kläger das Verschulden der Verklagten für entstandene Fehl
beträge nicht nachzuweisen braucht. Bei der Art der eigen
verantwortlichen Auf- und Verkaufstätigkeit der Verklag
ten ist ein solcher Nachweis auch kaum möglich. Das bedeu
tet jedoch entgegen der Auffassung des Bezirksgerichts nicht, 
daß die Verklagte ohne Verschulden Schadenersatz zu lei
sten hat. Die vertragliche Vereinbarung ist auch nicht in die
sem Sinne auszulegen. Da die Verklagte sich nicht von der 
Verantwortlichkeit befreien kann, besteht vielmehr nach 
§§ 330 Abs. 1, 333 Abs. 1 ZGB die Vermutung, daß sie den 
durch objektive Pflichtverletzung rechtswidrig verursachten 
Schaden auch schuldhaft verursacht hat (vgl. ZGB-Kommen- 
tar, Berlin 1985, Anm. 1 zu § 333 [S. 389J).

Ähnlich ist die Regelung des § 262 Abs. 3 AGB. Hiernach 
gilt ein Schaden gemäß § 262 Abs. 1 Buchst, a) und b) als vom 
Werktätigen fahrlässig verursacht, wenn der Betrieb nach
gewiesen hat, daß er den Werktätigen ordnungsgemäß be
lehrt und seinerseits alle Voraussetzungen zur Verhinderung 
des Schadens erfüllt hat, nur der Werktätige Zugang zu den 
ihm anvertrauten Werten hatte und der Schaden nicht durch 
andere Umstände eingetreten sein kann. Solche anderen 
Umstände müssen in der Regel dann nicht näher erörtert und 
geprüft werden, wenn es dafür keinerlei konkrete Anhalts
punkte gibt (vgl. OG, Urteil vom 18. Dezember 1981 — OAK 
31/81 - NJ 1982, H e f t  3, S. 133).


